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Die Verwaltung informiert

Kontaktanschrift
Mitglied und Ansprechpartner im Kreisseniorenbeirat 
des Landkreises Mansfeld-Südharz
Frau Uda Heller
Tel.: 034651 452288 oder 0172 3753425
uda.heller@web.de

Öffentliche Bekanntmachungen

Neufassung der Satzung über die Erhebung 
einer Hundesteuer im Gebiet der Gemeinde 
Südharz
Aufgrund der §§ 5, 8 45 Abs. 2 Nr. 1 des Kommunalverfas-
sungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (KVG-LSA) vom  
17. Juni 2014 (GVBl. LSA 2014, S. 288), zuletzt geändert durch 
Artikel 2 des Gesetzes vom 21. April 2023 (GVBl. LSA S. 209) und 
aufgrund der §§ 2 und 3 des Kommunalabgabengesetzes (KAG-
LSA) in der Fassung der Bekanntmachung vom 13. Dezember 
1996 (GVBl. LSA 1996 S. 405), zuletzt geändert durch Artikel 1 
des Gesetzes vom 15. Dezember 2020 (GVBl. LSA S. 712) und 
§§ 1, 3, 12 des Gesetzes zur Vorsorge gegen die von Hunden 
ausgehenden Gefahren vom 23. Januar 2009 (GVBl. LSA S. 22, 
zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 27. Oktober 
2015 (GVBl. LSA S. 560)) hat der Gemeinderat der Gemeinde 
Südharz am 27.09.2023 die folgende Satzung beschlossen:

§ 1
Steuergegenstand

(1) Die Gemeinde Südharz erhebt die Hundesteuer nach dieser 
Satzung.
(2) Gegenstand der Steuer ist das Halten von mehr als drei Mo-
nate alten Hunden durch natürliche Personen im Gemeindege-
biet.

§ 2
Steuerschuldner

(1) Steuerschuldner ist der Halter eines Hundes.
(2) Hundehalter ist, wer einen oder mehrere Hunde zu persön-
lichen Zwecken im eigenen Interesse oder im Interesse seiner 
Haushaltsangehörigen im eigenen Haushalt oder Wirtschaftsbe-
trieb aufgenommen hat.
(3) Als Hundehalter gilt auch, wer einen Hund länger als zwei 
Monate im Jahr gepflegt, untergebracht oder auf Probe oder 
zum Anlernen gehalten hat, es sei denn er kann nachweisen, 
dass der Hund bereits in einer anderen Gemeinde in der Bun-
desrepublik Deutschland versteuert wird oder von der Steuer 
befreit ist.
(4) Alle in einem Haushalt aufgenommenen Hunde gelten als von 
den Haltern gemeinsam gehalten.

§ 3
Entstehung der Steuerpflicht

(1) Die Steuerpflicht entsteht mit dem 1. des Folgemonats, in 
dem ein Hund in einen Haushalt aufgenommen oder mit dem  

Amtlicher TeilAmtlicher Teil

1. des Folgemonats, in dem der Hund drei Monate alt geworden 
ist. In den Fällen des § 2 Abs. 3 beginnt die Steuerpflicht mit dem  
1. des Folgemonats in dem die Frist überschritten worden ist.
(2) Die Steuerpflicht endet mit Ablauf des Kalendermonats, in 
dem die Hundehaltung beendet wird oder in dem der Halter 
wegzieht. Die Hundehaltung ist beendet, wenn der Hund abge-
schafft wird, abhanden kommt oder verstirbt.

§ 4
Erhebungszeitraum, Entstehung der Steuerschuld

(1) Die Steuer wird als Jahressteuer erhoben. Erhebungszeit-
raum ist das Kalenderjahr.
(2) Entsteht oder endet die Steuerpflicht im Laufe eines Kalen-
derjahres, so ist die Steuer anteilmäßig auf volle Monate zu be-
rechnen.
(3) Die Jahressteuerschuld entsteht jeweils zu Beginn des Er-
hebungszeitraumes am 01.01. des jeweiligen Kalenderjahres. 
Beginnt die Steuerpflicht erst im Laufe des Erhebungszeitrau-
mes, entsteht die Steuerschuld in dem Monat, in dem die Steu-
erpflicht beginnt (§ 3 Abs. 1).

§ 5
Festsetzung und Fälligkeit

(1) Die Steuer wird für ein Kalenderjahr oder, wenn die Steuer-
pflicht erst während des Kalenderjahres beginnt, für den Rest 
des Kalenderjahres durch Bescheid festgesetzt.
(2) Die Steuer wird jährlich zum 15.2. oder in vierteljährlichen 
Teilbeträgen zum 15.02., 15.05., 15.08. und 15.11. eines jeden 
Jahres fällig.

§ 6
Steuersatz

(1) Die Steuer beträgt jährlich
° für den ersten Hund  65 €
° für den zweiten Hund  75 €
° für den dritten und jeden weiteren Hund  90 €
° für den ersten gefährlichen Hund  420 €
° für den zweiten gefährlichen Hund  460 €
° für den dritten und jeden weiteren gefährlichen Hund  500 €
(2) Hunde, für die Steuerbefreiung nach § 8 gewährt wird, sind 
bei der Berechnung der Anzahl der Hunde nicht anzusetzen. 
Hunde, für die Steuerermäßigung nach § 9 gewährt wird, gelten 
als erste Hunde.

§ 7
Allgemeine Voraussetzungen für Steuervergünstigun-
gen

(1) Die Gewährung von Steuervergünstigungen (Steuerbefrei-
ungen, Steuerermäßigungen) nach den §§ 8 und 9 richten sich 
nach den Verhältnissen zu Beginn des Kalenderjahres. In den 
Fällen des § 3 Abs. 1 sind die Verhältnisse bei Beginn der Steu-
erpflicht maßgeblich.
(2) Steuervergünstigungen werden nur gewährt, wenn die Hun-
de, für welche die Vergünstigung in Anspruch genommen wer-
den soll

1. für den angegebenen Verwendungszweck hinlänglich ge-
eignet sind,

2. entsprechend den Erfordernissen des Tierschutzes gehal-
ten werden

3. die für den Einsatz geforderte Prüfungen vor dem im Abs. 1 
genannten Zeitpunkt mit Erfolg abgelegt haben
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4. und wenn der Halter des Hundes in den letzten fünf Jahren 
nicht rechtskräftig wegen Tierquälerei bestraft ist.

(3) Anträge auf Gewährung einer Steuervergünstigung sollen 
bis zum Ablauf eines Monats nach Bekanntgabe des Steuerbe-
scheides gestellt werden.

§ 8
Steuerbefreiung

Steuerbefreiung wird auf Antrag gewährt für:
1. Hunde, die ausschließlich dem Schutz und der Hilfe blinder, 

tauber oder sonst hilfloser Personen dienen. Sonst hilflose 
Personen sind solche Personen, die einen Schwerbehinder-
tenausweis mit dem Merkzeichen „B“, „BL“, „aG“, „Gl“ oder 
„H“ besitzen.

2. Gebrauchshunde in der erforderlichen Anzahl, welche aus-
schließlich für die Bewachung von Herden verwendet werden,

3. Jagdgebrauchshunde von Jagdausübungsberechtigten 
und bestätigten Jagdaufsehern, sofern diese Inhaber des 
Jagdscheines sind, und der Hund ausschließlich zum Zwe-
cke der Jagd eingesetzt wird,

4. Hunde, die von ihrem Halter aus einem Tierheim erworben 
wurden, bis zum Ablauf von sechs Monaten nach dem Er-
werb.

§ 9
Steuerermäßigung

Die Steuer wird auf Antrag auf 50 v. H. ermäßigt für:
1. einen Hund, der der Bewachung von bewohnten Gebäuden 

dient, die von dem nächsten bewohnten Gebäude mehr als 
200 m Luftlinie entfernt liegen,

2. einen Hund, der der Bewachung von landwirtschaftlichen 
Anwesen dient, die von den nächsten bewohnten Gebäu-
den mehr als 200 m Luftlinie entfernt liegen.

3. Hunde, die die für Melde-, Sanitäts- oder Schutzhunde 
vorgeschriebene Prüfung vor Leistungsprüfern der zustän-
digen Fachorganisation mit Erfolg abgelegt haben und für 
den Zivilschutz, Katastrophenschutz oder Rettungsdienst 
zur Verfügung stehen. Die Ablegung der Prüfung ist durch 
Vorlage eines Prüfungszeugnisses nachzuweisen und die 
Verwendung des Hundes in geeigneter Weise glaubhaft zu 
machen.

4. Jagdgebrauchshunde, die eine Jagdeignungsprüfung ab-
gelegt haben und neben persönlichen Zwecken auch der 
Jagd dienen.

5. Hunde die von zugelassenen Unternehmungen des Be-
wachungsgewerbes oder von berufsmäßigen Einzelwäch-
tern neben persönlichen Zwecken auch zur Ausübung des 
Wachdienstes dienen.

6. Von Hundezüchtern, die mindestens zwei rassereine Hunde 
der gleichen Rasse, darunter eine Hündin im zuchtfähigen 
Alter zu Zuchtzwecken halten, wird die Steuer auf Antrag 
in der Form einer Zwingersteuer erhoben, wenn der Zwin-
ger und die Zuchttiere in ein von einer anerkannten Hunde-
zuchtvereinigung geführtes Zucht- und Stammbuch einge-
tragen sind.
Die Zwingersteuer beträgt für jeden Hund der zu Zuchtzwe-
cken gehalten wird, die Hälfte der Steuer nach § 6 Abs. 1, 
jedoch nicht mehr als die Steuer für zwei Hunde. Das Halten 
selbstgezogener Hunde ist steuerfrei, solange sie sich im 
Zwinger befinden und nicht älter als 6 Monate sind. Danach 
sind sie unbeschränkt zu besteuern.

§ 10
Meldepflicht
(1) Der Hundehalter ist verpflichtet, einen Hund innerhalb von 14 
Tagen nach Aufnahme oder, wenn der Hund ihm durch Geburt 
von einer von ihm gehaltenen Hündin zugewachsen ist, inner-
halb von 14 Tagen nach Ablauf des dritten Monats nach der Ge-
burt bei der Gemeinde anzumelden. In den Fällen des § 2 Abs. 3 
muss die Anmeldung innerhalb von 14 Tagen nach dem Tage, 

an dem der Zeitraum von zwei Monaten überschritten worden 
ist, erfolgen.
(2) Der Hundehalter ist verpflichtet, einen Hund innerhalb von 14 
Tagen nach Beendigung der Hundehaltung bei der Gemeinde 
abzumelden. Im Falle einer Veräußerung sind bei der Abmel-
dung Name und Wohnung des Erwerbers anzugeben.
(3) Entfallen die Voraussetzungen für eine Steuerermäßigung 
oder Steuerbefreiung, ist der Hundehalter verpflichtet, der Ge-
meinde dies innerhalb von 14 Tagen nach Eintritt des Grundes 
für den Wegfall der Vergünstigung anzuzeigen.

§ 11
Hundesteuermarken und Chip

(1) Für jeden angemeldeten Hund, dessen Haltung im Gemein-
degebiet angezeigt wurde, wird eine Hundesteuermarke des 
Ortsteils in dem er gehalten wird, die im Eigentum der Gemeinde 
verbleibt, ausgegeben.
(2) Die Hundesteuermarke bleibt für die Dauer der Haltung des 
Hundes gültig.
(3) Der Hundehalter hat dem/den von ihm gehaltenen Hund/en 
die gültige Hundesteuermarke sichtbar anzulegen.
(4) Endet die Hundehaltung, so ist die Marke mit der Anzeige 
über die Beendigung der Hundehaltung innerhalb von 14 Tagen 
an die Gemeinde zurückzugeben.
(5) Bei Verlust einer Hundesteuermarke wird dem Halter eine 
Ersatzmarke zum Selbstkostenpreis ausgehändigt. Dasselbe 
gilt für den Ersatz einer unbrauchbar gewordenen Hundesteu-
ermarke. Die unbrauchbare Hundesteuermarke ist zurückzuge-
ben. Wird eine in Verlust geratene Hundesteuermarke wieder 
aufgefunden, ist die wiedergefundene Marke der Gemeinde ge-
gen Erstattung der für die Ersatzmarke gezahlten Selbstkosten 
unverzüglich zurückzugeben.
(6) Die Absätze (1) bis (5) gelten nicht für Hunde, die nach dem 
01.03.2009 geworfen wurden. Zur Kennzeichnung der Hunde 
gelten die Regelungen des Gesetzes zur Vorsorge gegen die von 
Hunden ausgehenden Gefahren.

§ 12
Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig, im Sinne des § 16 Abs. 2 Kommunalabga-
bengesetz des Landes Sachsen- Anhalt handelt, wer
1. entgegen § 10 Abs. 1 der Anmeldepflicht nicht nachkommt,
2. entgegen § 10 Abs. 2 der Abmeldepflicht nicht nachkommt,
3. entgegen § 10 Abs. 3 den Wegfall der Vergünstigung nicht 

anzeigt,
4. entgegen § 11 Abs. 3 die Hundesteuermarke nicht sichtbar 

anlegt,
5. entgegen § 11 Abs. 4 die Hundesteuermarke nicht zurückgibt.
(2) Die Ordnungswidrigkeiten können mit einer Geldbuße bis zu 
10.000 € geahndet werden.

§ 13
Übergangsvorschrift

Die im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Satzung bei der Ge-
meinde bereits angemeldeten Hunde gelten als angemeldet im 
Sinne des § 10 Abs. 1.

§ 14
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am 01.01.2024 in Kraft. Gleichzeitig tritt die 
Satzung vom 04.11.2014 außer Kraft.

Südharz, den 27.09.2023

Kohl
Bürgermeister
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OT Rottleberode
11.11. Herr Peter Raschke zum 80. Geburtstag
19.11. Herr Klaus-Peter Hellwig zum 70. Geburtstag
OT Schwenda
10.11. Herr Erich Lange zum 75. Geburtstag
19.11. Herr Wolfgang Schefter zum 75. Geburtstag
OT Stolberg (Harz)
10.11. Herr Wolfram August Hennies zum 75. Geburtstag
19.11. Frau Sigrid Köhn zum 80. Geburtstag
OT Uftrungen
01.11. Herr Josef Kern zum 85. Geburtstag
02.11. Frau Martina Schulze zum 75. Geburtstag
17.11. Frau Lina-Doris Steinbrecher zum 75. Geburtstag
20.11. Herr Konrad Ehrhardt zum 85. Geburtstag
30.11. Frau Inge Wernecke zum 85. Geburtstag

Hinweis auf die Sitzung des  
Gemeinderates der Gemeinde Südharz am 
25.10.2023
Am Mittwoch, dem 25.10.2023 findet die Sitzung des Ge-
meinderates der Gemeinde Südharz statt.
Die Einzelheiten zu dieser öffentlichen/nichtöffentlichen Ta-
gung (Ort, Zeit, Tagesordnung) finden Sie auf der Internetsei-
te der Gemeinde Südharz unter www.gemeinde-südharz.de 
(Verwaltung/Politik/Ratsinformationssystem).
Für weitere Fragen steht der Sitzungsdienst unter der Tele-
fonnummer:
034651 389 333 oder E-Mail: 
Sitzungsdienst@rossla.de zur Verfügung.

Wir gratulieren

Wir gratulieren

zur Goldenen Hochzeit

am 10.11.
Frau Ulla und Herrn Dr. Günter Fichtner

Südharz OT Breitenstein

zur Diamantenen Hochzeit

am 02.11.
Frau Käthe und Herrn Volker Schröder

Südharz OT Roßla

Wir gratulieren am

OT Agnesdorf
04.11. Herr Bernd Müller zum 70. Geburtstag
08.11. Frau Ursula Wrubel zum 70. Geburtstag
OT Bennungen
01.11. Frau Gerda-Elsbeth Ulischberger zum 85. Geburtstag
09.11. Frau Margarete Opitz zum 90. Geburtstag
27.11. Herr Rolf Gebser zum 75. Geburtstag
28.11. Frau Ulla Fichtner zum 70. Geburtstag
OT Breitenstein
30.11. Frau Marita Pflume zum 75. Geburtstag
OT Breitungen
12.11. Frau Petra Bloßfeld zum 70. Geburtstag
OT Dietersdorf
23.11. Frau Angelika Vinzens zum 70. Geburtstag
OT Dittichenrode
24.11. Herr Herbert Kieling zum 90. Geburtstag
OT Drebsdorf
25.11. Herr Joachim Apel zum 70. Geburtstag
OT Hainrode
21.11. Herr Gerhard Walther zum 80. Geburtstag
OT Hayn (Harz)
23.11. Frau Barbara Jahn zum 70. Geburtstag
OT Roßla
10.11. Frau Hiltrud Essrich zum 70. Geburtstag
16.11. Frau Barbara Czerwinski zum 85. Geburtstag
19.11. Frau Marion Wolff zum 75. Geburtstag
22.11. Herr Jörg Machoy zum 70. Geburtstag
24.11. Frau Margrit Hesse zum 80. Geburtstag
24.11. Frau Irmgard Panse zum 85. Geburtstag

Aus den Ortschaften

Ortschaft Bennungen

Sprechzeiten Ortsbürgermeister
nach vorheriger Absprache
Tel.: 0151 16177138
im Büro des Ortsbürgermeisters, Halle-Kasseler-Str. 215, 
06536 Südharz

Ortschaft Breitenstein

Bürgersprechstunde Termine 2023
Jeden zweiten Dienstag von 16 bis 18 Uhr

24. Oktober
7. November
21. November
5. Dezember

Anfragen bitte ausschließlich während der Sprechstunde!

Achtung:
die Bürgersprechstunde findet in meinen Geschäftsräumen
Am Schützenplatz 110
Breitenstein
statt.

René Schröder
Ortsbürgermeister

Ortschaft Breitungen

Sprechzeiten Ortsbürgermeister
jeden Freitag von 16:00 - 18:00 Uhr im Büro des Ortsbürger-
meisters, Käsereistraße 2, 06536 Südharz
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Danksagung
Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger,
liebe Besucher und Besucherinnen der Kirmes in Roßla,

im Namen des Roßlaer Ortschaftsrates möchte ich mich herzlich 
bei allen Ortsvereinen und engagierten Ehrenamtlichen für ihre 
wertvolle Unterstützung bei der Organisation der Kirmes 2023 
auf dem Roßlaer Schlossplatz bedanken. Die erfolgreiche Um-
setzung unserer Ortskirmes wäre ohne die Mitarbeit und ohne 
das unermüdliche Engagement aller Beteiligten nicht möglich 
gewesen.

Mein besonderer Dank geht an die Mitarbeiter des Bauhofes 
und des Ordnungsamtes für ihre hervorragende Zusammenar-
beit und professionelle Unterstützung. Ebenso möchte ich mich 
bei Bürgermeister Peter Kohl und dem Gemeinderatsvorsitzen-
den Andreas Schmidt für ihren Besuch des Kirmesgottesdiens-
tes auf unserer Schlosswiese bedanken. Unser Pfarrer Dr. Folker 
Blischke hat den Kirmessonntag wie gewohnt mit seinem einzig-
artigen Gottesdienst sehr bereichert. Lieber Folker: Danke!

Die erstklassige Bewirtung durch den Gartenverein, den Kita-
Förderverein Roßla, sowie durch die Schaustellerfamilie um 
Mike Nachtigall war von unschätzbarem Wert und hat ebenso 
dazu beigetragen, dass unsere Gäste an allen Kirmestagen und 
-abenden kulinarisch verwöhnt wurden. Danke an alle Küchen-
bäcker und Kuchenbäckerinnen für die köstliche Nachmittags-
versorgung zum Kirmessonntag!

Auch die Unterstützung durch die Eventagentur REM unter der 
Leitung von Christian Lustig war für das Gelingen der Kirmes 
wieder herausragend. Besonders schön war sicherlich auch für 
alle Besucher und Besucherinnen die „Präsentation der Verei-
ne“ am Tag der Deutschen Einheit. Toll, dass ihr euch am Feier-
tag mit individuellen Angeboten auf dem Schlossplatz und der 
Schlosswiese gezeigt und ehrenamtlich eingebracht habt.
Liebe Angela Kühne – auch dir sei herzlich gedankt, für die le-
bendigen und schönen Schlossführungen vor Ort! Ebenfalls 
Danke an Heinz Noack für seinen Festvortrag zum Jubiläum 
„150 Jahre St. Trinitatis“ am Freitagabend!

Nochmals herzlichen Dank an alle, die dazu beigetragen haben, 
unsere Kirmes – zu Beginn der Herbstsaison - zu einem unver-
gesslichen Ereignis zu machen!

Was viele der Leser und Leserinnen nicht wissen können: Nur 
durch den Zusammenhalt unserer Ortsvereine und die vielen 
gemeinsamen Beratungen und Arbeitsaufteilungen ist es gelun-
gen, dieses Ortsfest auch in diesem Jahr wieder auf die Beine 
zu stellen und gut über die Bühne zu bringen. Wir wissen, dass 
immer noch Luft nach oben ist. Wir nehmen jeden Hinweis, jede 
Kritik mit in die Vorbereitungen für das kommende Jahr. Aller-
dings freuen wir uns auch über Zuspruch, denn das Ehrenamt 
erfordert überall Kraft, Energie und vor allem Zeit.

Die Ortschaft Roßla kann durchaus stolz sein auf ihre engagier-
ten Bürgerinnen und 
Bürger sowie auf die 
Zusammenarbeit der 
verschiedenen Verei-
ne und der Gemeinde, 
ohne die solche Orts-
feste nicht stattfinden 
könnten.

Mit dankbaren und 
herzlichen Grüßen,

Nadine Pein
Ortsbürgermeisterin
Roßla

Ortschaft Dietersdorf

Sprechzeiten Ortsbürgermeister
jeden Donnerstag von 18:00 - 19:00 Uhr im Büro des Orts-
bürgermeisters, Hintere Dorfstraße 8 06536 Südharz oder 
nach vorheriger telefonischer Absprache, Tel.: 0170 2720782

Ortschaft Drebsdorf

Sprechzeiten Ortsbürgermeister
nach vorheriger telefonischer Absprache
Tel.: 034656 31333 oder 0152 32079881

Ortschaft Hainrode

Sprechzeiten Ortsbürgermeister
jeden 1. Mittwoch im Monat von 17:00 - 18:00 Uhr oder nach 
Vereinbarung im Büro des Ortsbürgermeisters, Hainröder 
Hauptstraße 44, 06536 Südharz

Ortschaft Hayn (Harz)

Sprechzeiten Ortsbürgermeister
nach vorheriger telefonischer Absprache unter 0151 
16177130

Ortschaft Kleinleinungen

Sprechzeiten Ortsbürgermeisterin
nach telefonischer Absprache unter 034656 994835

Ortschaft Questenberg

Sprechzeiten Ortsbürgermeister
nach vorheriger telefonischer Vereinbarung
Tel.: 034651 32156 oder 0171 4557024

Ortschaft Roßla

Sprechzeiten Ortsbürgermeisterin
nach vorheriger telefonischer Vereinbarung
Tel.: 0176 62844873
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Ortschaft Wickerode

Sprechzeiten Ortsbürgermeister
nach vorheriger Absprache unter
Tel.: 034651 29910 oder 0170 8127736

Was ist wann geöffnet?

Ortschaft Rottleberode

Sprechzeiten Ortsbürgermeisterin
jeden 1. Dienstag des Monats von 16:00 bis 17:30 Uhr.
In dringenden Angelegenheiten telefonisch 034653 83362.

Ortschaft Schwenda

Sprechzeiten Ortsbürgermeister
Die Sprechstunde findet nach vorheriger telefonischer 
Absprache unter der Tel.-Nr. 0160 6690638 jeden 2. und  
4. Dienstag im Monat von 18:45 - 19:45 Uhr im Gemeindebü-
ro, Alte Pfarrgasse 1, statt.

Ortschaft Stolberg (Harz)

Sprechzeiten Ortsbürgermeister
jeden Dienstag 16:00 - 18:00 Uhr und nach vorheriger Anfra-
ge im Rathaus, Markt 1, 06536 Südharz

Ortschaft Uftrungen

Sprechzeiten Ortsbürgermeister -  
Änderung im November
zweiter Mittwoch im Monat von 17:00 – 19:00 Uhr im Büro 
des Ortsbürgermeisters, Uftrunger Hauptstraße 50 oder gern 
nach Vereinbarung unter Tel.: 0174 2067529 bzw. per E-Mail 
an: uftrungen@freenet.de oder goetze.uftrungen@t-online.de

Liebe Einwohner von Uftrungen,
wie bereits im letzten Amtsblatt vom 6. Oktober angekündigt, 
haben wir im Ortschaftsrat beschlossen, einen Herbst- und Win-
terputz durchzuführen.
Dieser ist nun für den Samstag, den 4. November geplant in der 
Zeit von 9.00 bis 14.00 Uhr. Wir hoffen, dass dieser Tag eine 
große Resonanz und Verständnis von einem großen Teil unserer 
Einwohner erhalten wird. Diese Maßnahme soll ein weiterer Bau-
stein für einen aktiven Beitrag für jeden Bürger unseres Ortes 
sein, um Uftrungen noch attraktiver zu machen. Ein guter Ansatz 
dafür war unser Frühjahrsputz. Er zeigte uns, dass wir gemein-
sam als Einwohner und sowohl mit unseren Vereinen viel für ein 
sauberes Dorf beitragen können. Also packen wir es an!
Darum bitten wir alle Uftrunger sowie alle Vereine an diesem Tag 
mitzumachen. Die Schwerpunkte setzen wir auf die Baum- und 
Grünfläche am Heerstall, das Grundstück an der Ecke Uftrunger 
Hauptstraße/Pfarrgassen aufzuräumen und zu pflegen und das 
jeder vor seinen Häusern für Sauberkeit sorgt. Auch die Uftrun-
ger Kirchgemeinde ist wieder mit aufgerufen und so vorbildlich 
mitarbeitet wie im Frühjahr.
Wir freuen uns auf eine rege 
Teilnahme.

Im Namen des Ortschaftsrates

Ralf Götze
Ortsbürgermeister

Museen, Ausflugsziele, Kultur und  
Mitmach-Angebote

Öffnungszeiten Oktober 2023

www.gemeinde-suedharz.de/Tourismus
www.gemeinde-suedharz.de/Veranstaltungskalender
(Stand der Information: 05.10.2023, Änderungen – auch kurz-
fristig – und Irrtümer vorbehalten.)

Museum ALTE MÜNZE und Tourist-Information
Niedergasse 19, Eingang Niedergasse 17, 06536 Südharz | 
Stadt Stolberg (Harz)
Tel. 034654 454, E-Mail: TI@rossla.de
bis 31.10.2023
Täglich 10:00 – 17:00 Uhr
Stadtführung für Einzelgäste samstags um 10:00 Uhr,
buchbar vor Ort in der Tourist-Information in Stolberg oder
online auf: buchen.proharztours.de, 6 € pro Person
Schauprägen zum Reformationstag am 31.10.2023 von 
11:00 bis 16:00 Uhr
Aktuelle Öffnungszeiten und Angebote:
https://gemeinde-suedharz.de/tourismus/tourist-information
https://gemeinde-suedharz.de/museum-alte-muenze-stolberg

SCHLOSS Stolberg
Schlossberg 1, 06536 Südharz | Stadt Stolberg (Harz)
Tel. 0151 16177131 oder (034654) 454, E-Mail: TI@rossla.de
bis 31.10.2023
Dienstag bis Sonntag und an Feiertagen: 
10:00 – 17:00 Uhr
Montags geschlossen, am Brückentag, 30.10.2023, hat 
das Schloss von 10:00 bis 17:00 Uhr geöffnet.
Abendführung für Einzelgäste freitags um 20:00 Uhr,
buchbar in der Tourist-Information in Stolberg oder online auf: 
buchen.proharztours.de, 6 € pro Person
Aktuelle Öffnungszeiten und Angebote: 
https://gemeinde-suedharz.de/schloss-stolberg

Museum KLEINES BÜRGERHAUS
Rittergasse 14, 06536 Südharz | Stadt Stolberg (Harz)
Tel. 034654 85955 oder 034654 454
bis 31.10.2023
Freitag bis Sonntag und an Feiertagen: 13:00 – 16:00 Uhr
Am Montag, dem Brückentag, 30.10.2023, hat das Kleine 
Bürgerhaus ebenfalls von 13:00 bis 16:00 Uhr geöffnet.
Aktuelle Öffnungszeiten: 
https://gemeinde-suedharz.de/museum-kleines-buergerhaus

JOSEPHSKREUZ auf dem Großen Auerberg, Josephshöhe 1
Tel. 0151 161 77 149 oder 034654 454
bis 31.10.2023
Dienstag bis Sonntag und an Feiertagen: 
10:00 – 17:00 Uhr
Montags geschlossen, am Brückentag, dem 30.10.2023, 
hat das Josephskreuz von 10:00 bis 17:00 Uhr geöffnet.
Letzter Einlass: 15 Minuten vor Schließung
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Schauprägen zur Jahrestagung der 
Johann-Gottfried-Schnabel-Gesellschaft am 04.11.2023 
von 11:00 bis 16:00 Uhr
Aktuelle Öffnungszeiten und Angebote:
https://gemeinde-suedharz.de/tourismus/tourist-information
https://gemeinde-suedharz.de/museum-alte-muenze-stolberg

SCHLOSS Stolberg
Schlossberg 1, 06536 Südharz | Stadt Stolberg (Harz)
Tel. 0151 161 77 131 oder (034654) 454, E-Mail: TI@rossla.de
Dienstag bis Sonntag: 11:00 – 16:00 Uhr
Montags geschlossen.
Abendführung für Einzelgäste freitags um 20:00 Uhr,
buchbar in der Tourist-Information in Stolberg oder online auf: 
buchen.proharztours.de, 6 € pro Person
Aktuelle Öffnungszeiten und Angebote: 
https://gemeinde-suedharz.de/schloss-stolberg

Museum KLEINES BÜRGERHAUS
Rittergasse 14, 06536 Südharz | Stadt Stolberg (Harz)
Tel. (034654) 85955 oder (034654) 454
Samstag und Sonntag: 14:00 – 16:00 Uhr
Aktuelle Öffnungszeiten: 
https://gemeinde-suedharz.de/museum-kleines-buergerhaus

JOSEPHSKREUZ auf dem Großen Auerberg, Josephshöhe 1
Tel. 0151 161 77 149 oder (034654) 454
Freitag, Samstag, Sonntag: 10:00 – 16:00 Uhr
Letzter Einlass: 15 Minuten vor Schließung
Montag bis Donnerstag geschlossen!
Witterungsbedingt (Starkregen, Sturm usw.) kann eine kurz-
fristige Schließung aus Sicherheitsgründen notwendig wer-
den. Bitte beachten Sie die aktuellen Aushänge und Änderun-
gen der Öffnungszeit.
Aktuelle Öffnungszeiten: 
https://gemeinde-suedharz.de/josephskreuz

KARSTSCHAUHÖHLE HEIMKEHLE
An der Heimkehle 3, 06536 Südharz | OT Uftrungen
Tel. (034653) 305 oder (034654) 454, 
E-Mail: hoehle@rossla.de
Mittwoch bis Sonntag:
Führungsbeginn: 11:00 | 13:00 und 15:00 Uhr
Montag und Dienstag geschlossen!
Aktuelle Öffnungszeiten: 
https://gemeinde-suedharz.de/schauhoehle-heimkehle/
Für die musealen Einrichtungen der Gemeinde Südharz steht 
jeweils ein begrenztes Eintrittskartenkontingent für die On-
linebuchung zur Verfügung auf:
shop.gemeinde-suedharz.de/shop/tickets

STADT- UND KULTURKIRCHE ST. MARTINI STOLBERG
Markt 1A, 06536 Südharz | Stadt Stolberg (Harz), 
Tel. (034654) 855334
Montags   geschlossen
Dienstag bis Freitag:  12:00 - 16:00 Uhr
Samstag und Sonntag:  12:00 - 17:00 Uhr
Führungen auf Anfrage

KUNSTHAUS AM MARKT
Markt 3, 06536 Südharz | Stadt Stolberg (Harz)
Informationen zu Sonderöffnungen im Rahmen von Veran-
staltungen oder Kleingruppen finden Sie auf: 
www.verwaltungstolberg.de/kunsthaus

ANDERSWELTTHEATER/MÄRCHENCAFÉ
Markt 2, 06536 Südharz | Stadt Stolberg (Harz), 
Tel. (034654) 10550, E-Mail: info@anderswelt-theater.de
Den aktuellen Spielplan finden Sie auf: 
www.anderswelt-theater.de/spielplan.php

Witterungsbedingt (Starkregen, Sturm usw.) kann eine kurz-
fristige Schließung aus Sicherheitsgründen notwendig wer-
den. Bitte beachten Sie die aktuellen Aushänge und Änderun-
gen der Öffnungszeit.
Aktuelle Öffnungszeiten: 
https://gemeinde-suedharz.de/josephskreuz

KARSTSCHAUHÖHLE HEIMKEHLE
An der Heimkehle 3, 06536 Südharz | OT Uftrungen
Tel. 034653 305 oder 034654 454, E-Mail: hoehle@rossla.de
bis 31.10.2023
Dienstag bis Sonntag und an Feiertagen: 10:00 – 17:00 Uhr
Führungsbeginn: 10:00 | 12:00 | 14:00 und 16:00 Uhr
Montags geschlossen, am Brückentag, dem 30.10.2023, fin-
den Führungen in der Höhle Heimkehle statt. Bitte beachten 
Sie die Aushänge zur eventuellen Anpassung der Führungs-
zeiten aufgrund der Umstellung auf die Winterzeit.
Aktuelle Öffnungszeiten: 
https://gemeinde-suedharz.de/schauhoehle-heimkehle/
Für die musealen Einrichtungen der Gemeinde Südharz steht 
jeweils ein begrenztes Eintrittskartenkontingent für die On-
linebuchung zur Verfügung auf:
shop.gemeinde-suedharz.de/shop/tickets

STADT- UND KULTURKIRCHE ST. MARTINI STOLBERG
Markt 1A, 06536 Südharz | Stadt Stolberg (Harz), 
Tel. 034654 855334
Montags geschlossen
Dienstag bis Freitag: 12:00 - 16:00 Uhr
Samstag und Sonntag: 12:00 - 17:00 Uhr
Führungen auf Anfrage

KUNSTHAUS AM MARKT
Markt 3, 06536 Südharz | Stadt Stolberg (Harz)
Informationen zu Sonderöffnungen im Rahmen von Veran-
staltungen oder Kleingruppen finden Sie auf: 
www.verwaltungstolberg.de/kunsthaus

ANDERSWELTTHEATER/MÄRCHENCAFÉ
Markt 2, 06536 Südharz | Stadt Stolberg (Harz), 
Tel. 034654 10550, E-Mail: info@anderswelt-theater.de
Den aktuellen Spielplan finden Sie auf:
www.anderswelt-theater.de/spielplan.php

BIOSPHÄRENRESERVATSVERWALTUNG
KARSTLANDSCHAFT SÜDHARZ
Hallesche Str. 68a, 06536 Südharz | OT Roßla, 
Tel. 034651 298890
E-Mail: Poststelle-RLA@biores.mwu.sachsen-anhalt.de
Informationen zu Veranstaltungen und geführten Wanderun-
gen finden Sie auf: 
www.biosphaerenreservat-karstlandschaft-suedharz.de

Dorf- und Wandercafé im Besenbinderdorf Hainrode
(April – Oktober sonntags geöffnet)
Geöffnet bis Ende Oktober 2023:
jeden Sonntag von 14:00 – 18:00 Uhr

Öffnungszeiten im November

Museum ALTE MÜNZE und Tourist-Information
Niedergasse 19, Eingang Niedergasse 17, 06536 Südharz | 
Stadt Stolberg (Harz)
Tel. (034654) 454, E-Mail: TI@rossla.de
Freitag bis Dienstag: 10:00 - 16:00 Uhr
Mittwoch und Donnerstag geschlossen!
Stadtführung für Einzelgäste samstags um 10:00 Uhr,
buchbar vor Ort in der Tourist-Information in Stolberg oder
online auf: buchen.proharztours.de, 6 € pro Person



Südharz Nr. 21/2023Seite 8

BIOSPHÄRENRESERVATSVERWALTUNG
KARSTLANDSCHAFT SÜDHARZ
Hallesche Str. 68a, 06536 Südharz | OT Roßla, 
Tel. (034651) 298890
E-Mail: Poststelle-RLA@biores.mwu.sachsen-anhalt.de
Informationen zu Veranstaltungen und geführten Wanderun-
gen finden Sie auf: 
www.biosphaerenreservat-karstlandschaft-suedharz.de

Termine und Informationen

Gottesdienste im Pfarrbereich Stolberg
Sonnabend, 21.10.2023
Straßberg, 14.00 Uhr
mit Goldener Konfirmation
Sonntag, 22.10.2023
(20. So. n. Trinitatis)
Rottleberode, 9:30 Uhr
Stempeda, 11:00 Uhr
Dienstag, 31.10.2023
Stolberg Kirche, 16:00 Uhr
Theaterstück Thomas Müntzer

Meldungen von Veranstaltungsterminen 
für das Jahr 2024
Die Tourist-Information in Stolberg führt eine Terminliste mit 
allen geplanten Veranstaltungen und pflegt diese außerdem 
im Veranstaltungskalender auf der Website der Gemeinde 
Südharz ein. Dieser Veranstaltungskalender (https://gemein-
de-suedharz.de/veranstaltungskalender/) stellt ebenso die 
Grundlage für die Veröffentlichung der Veranstaltungen im 
Amtsblatt der Gemeinde dar.
Wir benötigen auch in diesem Jahr die Mithilfe der Ortsbür-
germeister, Ortschaftsräte, Vereine und Einrichtungen bei der 
Zusammenführung aller Termine für Angebote und Veranstal-
tungen in der Gemeinde. Nur so können wir Bürger und Gäs-
te der Gemeinde Südharz angemessen informieren.
Bitte senden Sie uns Ihre Veranstaltungsinformationen für 
das Jahr 2024 mit Datum, Uhrzeit, Veranstaltungsort und 
eventuell geltenden Eintrittspreisen vorzugsweise per E-Mail 
an: TI@rossla.de.
Für Rückfragen stehen wir auch telefonisch unter (034654) 
454 zur Verfügung.
Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung!

Kranichwanderungen

Geführte Wanderungen mit Mitarbeitern der  
Biosphärenreservatsverwaltung zur Kranichrast 
am Helmestausee

Die Führung beginnt in der Ausstellung im Strandbad Kelbra. 
Dort gibt es die Möglichkeit sich z.B. über die Geschichte des 
Stausees, die Pflanzen- und Tierwelt am Stausee und spezi-
ell den Kranich zu informieren. Bei der Wanderung über den 
Hauptdamm der Talsperre bieten sich viele Gelegenheiten, 
den abendlichen Anflug der Kraniche auf ihre Schlafplätze zu 
beobachten und Interessantes über diese beeindruckende 
Vogelart zu erfahren.

Termine:
20.10.2023 - 16:00 Uhr
25.10.2023 - 16:00 Uhr
27.10.2023 - 16:00 Uhr
01.11.2023 - 15:30 Uhr
03.11.2023 - 15:30 Uhr

Treffpunkt: 
Ausstellung im Eingangsbereich des Strandbades Kelbra, 
Lange Straße 150, 06537 Kelbra (Kyffhäuser), neben der 
Gaststätte „Seeblick“ (kostenpflichtige Parkplätze sind vor-
handen)

Dauer/Strecke: 
ca. 3 Stunden, ca. 4 km

Bitte denken Sie an Ferngläser, festes Schuhwerk, warme 
Kleidung. Die Teilnahme erfolgt auf eigene Gefahr.

Amtsblatt der Gemeinde Südharz IMPRESSUM
- Herausgeber: 
 Gemeinde Südharz, Wilhelmstraße 4, 06536 Südharz

- Verlag und Druck: 
 LINUS WITTICH Medien KG, 04916 Herzberg, An den Steinenden 10, Telefon: 03535 489-0
 Für Textveröffentlichungen gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

- Verantwortlich für den Anzeigenteil/Beilagen:
 LINUS WITTICH Medien KG, 04916 Herzberg, An den Steinenden 10, vertreten durch Geschäftsführer ppa. Andreas Barschtipan, www.wittich.de/agb/herzberg

- Verantwortlich für den amtlichen, nichtamtlichen und sonstigen redaktionellen Teil:
 Bürgermeister Herr Kohl

- Verteilung:
  An alle zur Gemeinde Südharz gehörenden, erreichbaren Haushalte und im Büro der Gemeinde Südharz OT Roßla.

Für Anzeigenveröffentlichungen und Fremdbeilagen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen und unsere zz. gültige Anzeigenpreisliste.
Für nicht gelieferte Zeitungen infolge höherer Gewalt oder anderer Ereignisse kann nur Ersatz des Betrages für ein Einzelexemplar gefordert werden. Weitergehende Ansprüche insbesondere 
aus Schadenersatz sind ausdrücklich ausgeschlossen.

wittich.de/geburtstag

Geburtstag –

wittich.de/geburtstag

Bedanken Sie sich mit einer Anzeige!
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„Ich möchte nur, dass es unser Ortsverein weitergeführt wird. 
Das ist für mich äußerst erfreulich. So kann ich zufrieden mein 
Amt übergeben“, äußert sie sich bescheiden dazu.
Anschließend wählten wir den neuen Vorstand.
Josephine und Martin Wachowski leiten nun den Ortsverein. 
Yvonne Domina ist für die Finanzen verantwortlich.
Junge Mitglieder übernehmen nun das Ehrenamt und die Ver-
antwortung für den Verein. Das ist wirklich sehr lobenswert und 
zeigt doch, dass die Vorbildwirkung der älteren Mitglieder in den 
unterschiedlichsten Vereinen in Stolberg Früchte trägt.
Somit sind die Voraussetzungen für die Blutspende in Stolberg 
geschaffen. Es geht mit dem neuen Team weiter.

Der nächste Termin: BLUTSPENDE
Stolberg Seniorenresidenz
Mittwoch, 25. Oktober 2023
15.00 bis 19.00 Uhr

In der Mitgliederversammlung 
des DRK-Vereins Stolberg wur-
de am 11. September 2023 der 
neue Vorstand gewählt.
Helga Völke hat dieses Ehren-
amt 70 Jahre ausgeübt. Sie 
war stets für alle ein geduldiger 
Ansprechpartner. Viele Stunden 
widmete sie dem Blutspende-
wesen.

Sie bereitete die Blutspenden in Stolberg mit hohem Engaga-
ment vor und war jahrelang selbst zu den angesetzten Terminen 
vor Ort. Dafür bedankten sich noch einmal die Mitglieder be-
sonders.
Im nächsten Tagesordnungspunkt wollten wir eigentlich gern 
Frau Völke als Ehrenmitglied des DRK vorschlagen.

Veranstaltungstermine Oktober/November 2023
Stand der Information: 06.10.2023
Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Korrekturen, Ergänzungen und Meldungen neuer Veranstaltungen werden gern per E-Mail entgegengenommen: events@suedharz.net

20.10. Kräuterabend mit Simone Detto im Rathaus Stolberg Südharz OT Stolberg

19:00 Uhr Veranstalter und Tickets: Harzgeflüster (0162/1342419)

21.10. Spukfest in Uftrungen Südharz OT Uftrungen

auf dem Heerstall jukidz-uftrungen.de

22.10. “Fotowanderung Thyratal“

10:00 Uhr Treffpunkt: Parkplatz Bahnhof Stolberg

Eckhard Reimann, Rottleberode

30.10. Halloweenfeuer in Breitenstein Südharz OT Breitenstein

31.10. Theateraufführung: „THOMAS MÜNTZER – SOHN STOLBERGS“ Südharz OT Stolberg

16:00 Uhr in der Kulturkirche St. Martini Kirche Stolberg gemeinde-suedharz.de/Veranstaltungskalender

-ENTFÄLLT- www.stadt-stolberg.de

04./05.11. Jahrestagung der
Johann-Gottfried-Schnabel-Gesellschaft

Südharz OT Stolberg
gemeinde-suedharz.de/Veranstaltungskalender

Vorträge und Literarische Lesung im Veranstaltungsraum des FRI-
WI-Werksverkaufes sowie im großen Ratssaal, Rathaus Stolberg 
(Siehe separates Veranstaltungsprogramm)

11.11. Martinsumzug mit dem Kirchenförderverein, in Hainrode Südharz OT Hainrode

Informationen der Vereine

DRK Stolberg
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Stolberger Schloss-Lauf 2023

Spendenübergabe an Kindertagesstätten in Stolberg 
und Rottleberode

Stolberg/Südharz, 27. September 2023: Auch beim diesjähri-
gen Stolberger Schloss-Lauf wurde wieder für den guten Zweck 
gelaufen. 350
Laufbegeisterte aus der Region und ganz Deutschland kamen 
mit viel Freude am Sport und Engagement zusammen, um sich 
in verschiedenen Disziplinen durch die eindrucksvolle Natur 
rund um die Europastadt Stolberg zu beweisen. Zum Schluss 
kam eine beträchtliche Summe von 3.052,50 € zusammen, die 
durch die Vertreter der Ritter von Kempski Privathotels nun an 
zwei Kindertagesstätten übergeben wurden.
Inhaber und Geschäftsführer Dr. Clemens Ritter von Kempski, 
Hoteldirektor Peter Windhagen sowie die Direktionsassistentin 
und Eventmanagerin Anja Poitzsch besuchten am vergangenen 
Mittwoch die Kindertagesstätte Harzzwerge in Stolberg und die 
Kindertagesstätte Thyra Kids in Rottleberode.

Strahlende Kinderaugen durften die Spenden entgegennehmen 
und bereiteten jeweils auch ein kleines Dankeschön für die Or-
ganisatoren des Stolberger Schloss-Laufs vor.
Für die Harzzwerge in Stolberg steht bereits fest: Sie möchten 
die Spende in die Neuanschaffung eines Klettergerüstes inves-
tieren. In Rottleberode ist man sich noch nicht ganz sicher, wofür 
das Geld verwendet werden soll, aber es wird auf jeden Fall in 
Attraktionen für die Kinder investiert.

Johann-Gottfried-Schnabel-Gesellschaft e.V.
Neustadt 12, 06536 Südharz OT Stolberg
Vorsitzende: Dr. Gabriele Leschke, Amfortasweg 7, 12167 
Berlin, vorstand@schnabel-gesellschaft.de

Einladung zur 29. Jahrestagung am 4. November 2023

Die Johann-Gottfried-Schnabel-Gesellschaft lädt Sie herzlich 
ein nach Stolberg/Südharz zu ihrer 29. Jahrestagung am Sams-
tag, dem 4. November 2023, und zur Mitgliederversammlung 
am Sonntag, dem 5. November 2023.
Der Treffpunkt für alle, die bereits am Freitag anreisen, ist in 
diesem Jahr neu das Gasthaus Kupfer, Am Markt 23, 06536 
Südharz OT Stolberg. Ab 18:30 Uhr sind dort Plätze für uns re-
serviert. Bitte beachten: Letzte Bestellungen aus der Küche sol-
len bis 19:30 erfolgen.
Unsere Tagung findet am Samstag von 09:30 bis 16:30 im Ge-
sellschaftsraum des Friwi-Werkes, Niedergasse 51, 06536 Süd-
harz OT Stolberg (Zugang über den Hof), statt.
Freuen Sie sich auf ein vielfältiges Programm:
- Hartmut Fischer, Northeim: Wo Mensch und Hirsch einmü-

tig wandeln … Johannes Jastrows Abenteuergeschichte Die 
Felsenburger

- Prof. Dr. Iwan-Michelangelo D‘Aprile, Potsdam: Postkut-
schenunfall mit Zuschauer. Medien- und verkehrsgeschichtli-
che Perspektiven auf J.G. Schnabels Wunderliche Fata einiger 
Seefahrer

- Dr. Philipp Klaus, Vechta: Die wunderlichen Fata der Medien
- Dr. Carolin Schäfer, Sondershausen: Der sich zum Studium 

an die Universität verirrende Kavalier? Zum „kavaliersmäßi-
gen“ Studium in der Frühen Neuzeit und anderen Aspekten 
adeliger Bildungsreisen

- Prof. Dr. Magnus Ressel, Bremen: Faktizität im Fiktionalen? Die 
venezianische Szenerie in Johann Gottfried Schnabels Roman 
Der im Irr-Garten der Liebe herum taumelnde Cavalier (1738)

In der Mittagspause von ca. 12:30 bis 14:30 bietet sich ein Be-
such im Museum Alte Münze, Niedergasse 17/19, 06536 Süd-
harz OT Stolberg, an. Dort wird anlässlich unserer Tagung ein 
Schauprägen stattfinden.
Am Samstagabend, dem 4. November 2023, laden wir um 
19:00 Uhr in den Großen Ratssaal im Rathaus Stolberg, Ritter-
gasse 2, 06536 Südharz OT Stolberg zu unserer Abendveran-
staltung ein: Stolberg liest Wolfgang Knape. Erinnerungen an 
ein Stolberger Original
Der Zugang erfolgt über die Außentreppe rechts neben dem 
Gebäude (zum 2. Stockwerk). Für Getränke und einen kleinen 
Imbiss ist gesorgt.

Pressemitteilungen

 

 

 

Übersicht Pressefotos
Spendenübergabe Stolberger Schlosslauf

Übergabe Spende an Kindertagesstätte Harzzwerge in Stolberg

Übergabe Spende an Kindertagesstätte Thyra Kids in Rottle-
berode
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Herbstsemesterprogramm der KVHS Mansfeld-Südharz e.V.

in der Region Eisleben, Geiststraße 2, Eingang Untere Parkstraße
Tel.: 03475 602695 06295 Lutherstadt Eisleben
in der Region Sangerhausen, Karl-Liebknecht-Straße 31
Tel.: 03464 572407 06526 Sangerhausen
in der Region Hettstedt, Lernbehindertenschule Lindenweg 1-2
Tel.: 03476 812310 06333 Hettstedt

Unser komplettes Angebot finden Sie unter www.vhs-msh.de
Änderungen vorbehalten!

Kursnummer Kurstitel Wann Wo
Gesellschaft:
10105 Nachlassplanung - Benötige ich ein Testament? am 07.11.2023 - 17:30 Uhr Sangerhausen
12001 20. Sangerhäuser Himmelstagung ab 26.10.2023 - 09:30 Uhr Sangerhausen
12003 Die Geschichte des Pilgern in Mitteldeutschland am 16.11.2023 - 19:00 Uhr Sangerhausen
12900 Verloren und ziellos - 

die Sinnkrise der westlichen Gesellschaft verstehen
ab 07.11.2023 - 16:00 Uhr Sangerhausen

15000 Zwischen Helikopter und antiautoritär: 
Erziehung, wie geht das?

ab 08.11.2023 - 16:00 Uhr Sangerhausen

16000 „Was läuft hier falsch?“ The big five - 
Sich selbst und andere besser verstehen

ab 06.11.2023 - 16:00 Uhr Sangerhausen

16001 Durch Schreiben die Gedanken ordnen und Probleme 
lösen

ab 07.11.2023 - 18:00 Uhr Sangerhausen

16400 Zeitmanagement - den Alltag besser meistern am 02.11.2023 - 16:00 Uhr Sangerhausen
17000 Richtig gedämmt - 

Schutz vor Wärmeverlusten und Hitze
am 06.11.2023 - 18:00 Uhr online

Kultur:
20015 Mit Nadel und Faden - Nähkurs für Fortgeschrittene ab 06.11.2023 - 18:15 Uhr Sangerhausen
20202 Acrylmalerei ab 02.11.2023 - 17:00 Uhr Sangerhausen
20610 Workshop Filzen am 11.11.2023 - 10:00 Uhr Sangerhausen
Gesundheit:
30600 Progressive Muskelentspannung ab 06.11.2023 - 19:00 Uhr Sangerhausen
32016 Einführung in das Thema

Rauchentwöhnung mit Hypnose am 02.11.2023 - 19:00 Uhr Edersleben
Sprachen:
42110 Französisch für Wiedereinsteiger A1/2 ab 02.11.2023 - 16:45 Uhr Sangerhausen
43551 Spanisch für Anfänger ab 01.11.2023 - 16:30 Uhr Sangerhausen
43552 Espanol Conversation B1/B2 ab 01.11.2023 - 18:30 Uhr Sangerhausen
44410 Italienisch Club ab 25.10.2023 - 18:00 Uhr Sangerhausen
Computer:
50101 Computer für Einsteiger ab 01.11.2023 - 18:00 Uhr Wippra
52902 Einführung in Chat GPT: Grundlagen und Anwendungen am 14.11.2023 -13:30 Uhr Sangerhausen

Dozenten/Dozentinnen in allen Kursbereichen gesucht!
Gutscheine sind in allen Filialen erhältlich.

Keinen passenden Kurs gefunden? Machen Sie uns Vorschläge, welche Kurse Sie interessieren! 
Rufen Sie uns einfach an oder senden Sie uns eine E-Mail!

anmelden – teilnehmen – bilden

Die nächste Ausgabe erscheint am
Freitag, dem 3. November 2023

Annahmeschluss für redaktionelle Beiträge ist:
Freitag, der 20. Oktober 2023

Annahmeschluss für Anzeigen ist:
Dienstag, der 24. Oktober 2023, 9.00 Uhr

Bald ist Weihnachten. 
Denken Sie an

Ihre Festtagsgrüße!

Ihre Medienberaterin vor Ort berät Sie gerne.

Kathrin Viehweger
0151 21970848 | kathrin.viehweger@wittich-herzberg.de
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6 prämierte Rotweine 
zum halben Preis

*Gratisversand gilt beim Vinos-Erstkauf, ansonsten kommen 2,99 € Versand je Bestellung hinzu. Angebot enthält 6 Weine aus Spanien à 0,75l/Fl. 
und 2 Gläser von Schott Zwiesel . Sollte ein Wein ausverkauft sein, wird automatisch der Folgejahrgang oder ein mind. gleich-/höherwertiger Wein 
beigefügt. Aktueller Paketinhalt unter www.vinos.de/weingenuss. Angebot ist gültig, solange der Vorrat reicht. Grundpreis pro Liter: 6,66 €. Preise 
verstehen sich inkl. MwSt. Wein & Vinos GmbH, Hardenbergstr. 9a, 10623 Berlin, 030 330 855 05 (Mo-Fr 9-17:30 Uhr). Vorteilsnummer: 37228

ZUM PAKET

29,99 €*
STATT 60,65 €

Inklusive

GLÄSER
SET

VERSANDKOSTENFREI* BESTELLEN: vinos.de/weingenuss

Bester Fachhändler
Spanien 2023

Schnelle Lieferung mit DHL
in 1-2 Werktagen

Top-Bewertungen
4,9/5 Sterne bei Trustpilot

50 %
KENNENLERN-

RABATT

ÜBER
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Harzgerode 039484–42 879  •  Straßberg 039489–278 
www.bestattungen-malek.de

Persönlich – Menschlich – Feinfühlig

Einzigartige Abschiede 
für unersetzliche 
Menschen.

IHR FACHMANN
vor Ort

Heizungs-Check: 
Gute Beratung zahlt sich aus Anzeige

Der Heizungs-Check ist ein freiwilliges, standardisiertes und ge-
normtes Prüfverfahren. Damit überprüft der Fachhandwerker die 
gesamte Heizungsanlage. Der Zeitaufwand ist überschaubar. So 
benötigt der Experte für einen gründlichen Heizungs-Check in  
einem Einfamilienhaus zirka eine Stunde und findet dabei  
etwaige Schwachstellen des Heizungssystems heraus. Dabei 
bewertet der Fachmann anhand einer Prüfliste alle relevanten 
Bestandteile, vom Thermostatventil über die Rohrleitungsdäm-
mung und den hydraulischen Abgleich bis hin zum Wärme- 
erzeuger. Auch die Warmwasserbereitung entgeht nicht seiner 
Aufmerksamkeit, denn sie ist neuerdings ebenfalls Bestand-
teil des Heizungs-Checks. Nur wenn Wärmeerzeuger und der 
Rest des Systems (zum Beispiel die Thermostatventile) optimal  
aufeinander abgestimmt sind, kann eine Heizungsanlage  
sparsam, kosten- und umweltschonend funktionieren. Diese 
Überprüfung ist Bestandteil des Heizungs-Checks. 
Nach der Überprüfung erhält der Kunde eine tabellarische  
Auflistung aller verbesserungswürdigen Komponenten. Auf 
dieser Basis kann der Fachhandwerker ganz genau sagen, mit  
welchen Heizungsmodernisierungsmaßnahmen sich Geld  
sparen lässt.         Quelle: Zentralverband Sanitär Heizung Klima

Wählen Sie in Ruhe Ihr Traumkleid aus unserem 
umfangreichen Angebot hochwertiger neuer Brautkleider. 
Bekannte deutsche und internationale Markenhersteller. 
Große Auswahl an passendem Zubehör, Festmode und 
Anzügen. Wir kaufen große Mengen auf und geben die 
niedrigen Einkaufspreise an unsere Kunden weiter.

umfangreichen Angebot hochwertiger neuer Brautkleider. 
Bekannte deutsche und internationale Markenhersteller. 
Große Auswahl an passendem Zubehör, Festmode und 

 Wir kaufen große Mengen auf und geben die 
niedrigen Einkaufspreise an unsere Kunden weiter.

Über3.000 neue 
Brautkleider

03591 318 99 09 oder
0151 422 66 500 ab 99 €
Brautmode-Discount.de Capitain Outlet GmbH, 
Thomas-Müntzer-Strasse 4c, 02625 Bautzen

Anzüge  


